
Obwohl ich dieses Schweinefleisch bereits geliefert 
hatte, erklärten Anfang Januar I960 der Bürgermeister 
Richard Tröger und der LPG-Vorsitzende Gustav 
Klemme, daß die vereinbarte Verrechnung nicht mög
lich sei, da wir andernfalls ja nicht in die LPG gehen 
würden. Dieses Verhalten war nur darauf zurückzu
führen, daß inzwischen beschlossen worden war, die 
Gemeinde zu einem vollgenossenschaftlichen Dorf zu 
machen. Die zuständige Ablieferungsstelle der VE AB 
Wanzleben hatte sich bereits damit einverstanden er
klärt, daß ich meine Rückstände durch zusätzliche 
Ablieferung von Schweinefleisch abdecken soll.

Gegen meinen Vater und gegen mich wurde dann noch 
im Januar 1960 ein Strafverfahren wegen Nichterfüllung 
des Ablieferungssolls eingeleitet. Am 22. 1. 1960 er
schien die Volkspolizei auf unserem Hof, um meinen 
Vater und mich festzunehmen. Mein Vater lag schon 
im Sterben. Er hat sich furchtbar über diesen Vorfall 
aufgeregt und ist noch am selben Abend verstorben. 
Unter diesen Umständen verzichtete die Volkspolizei, 
mich gewaltsam mitzunehmen. Man begnügte sich da
mit, mir den Ausweis abzunehmen. Einer der Volks
polizisten, Dieter Stamm, erklärte noch, daß mein Vater 
schuld sei, daß wir noch nicht in der LPG seien. Zu 
dieser Zeit war es schon gelungen, fast alle Bauern 
unseres Ortes zum Beitritt in die LPG zu nötigen; 
außer uns waren damals nur noch zwei andere Be
triebe nicht Mitglied der Produktionsgenossenschaft.

Am 11. 2. 1960 fand gegen mich vor dem Kreisgericht 
Wanzleben die Hauptverhandlung wegen Verstoßes 
gegen die Verordnung über die Pflichtablieferung statt. 
Der Staatsanwalt machte mir Vorwürfe, daß unser Be
trieb nicht schon längst in der LPG sei. Ich habe dar
aufhin im Termin erklärt, daß ich nunmehr der LPG 
beitreten werde. Daraufhin hat der Staatsanwalt nur 
eine bedingte Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe 
von 5 Monaten beantragt. Zwei Tage später ist das 
Urteil verkündet worden, durch das ich bedingt mit 3 
Monaten Gefängnis bestraft wurde. Obwohl man mir 
selbst kein Verschulden nach weisen konnte, machte man 
mir den Vorwurf, ich hätte zuviel auf meinen verstor
benen Vater gehört und ich erhielt diese Strafe, um 
mich zum Beitritt in die LPG zu nötigen. In dem Urteil 
vom 13. 2. 1960, das ich vorlege, wird mir bestätigt, daß 
ich im Rahmen des Möglichen versucht habe, meinen 
Verpflichtungen nachzukommen, nachdem mein Vater 
wegen seiner Krankheit keinen Einfluß mehr auf die 
Wirtschaftsführung hatte.

Mein Bruder hatte im Jahre 1953 oder 1954 eine eigene 
Wirtschaft aufgeben müssen. Er war dann danach mit 
einem Teil des Inventars, u. a. drei Pferden, zwei 
Gummiwagen, einem Trecker und einem Ackerschlep
per in unseren Betrieb gekommen. Am 18. 3. 1960 
erschien der neue LPG-Vorsitzende Heinz Schaper auf 
unserem Hof und beschlagnahmte die drei Pferde und 
einen Gummiwagen meines Bruders. Als mein Bruder 
dagegen protestierte und erklärte, daß dieses Inventar 
ihm gehöre und er die Pferde und Wagen für die Aus
besserungsarbeiten an seinem Gebäude benötige, er
klärte Schaper, daß die Beschlagnahme auf Weisung 
des Staatsanwalts erfolge. Schaper konnte eine solche 
Beschlagnahmeanweisung aber nicht vorlegen, er sagte 
mir später, daß der Staatsanwalt in einer Sitzung einen 
Tag vorher zu den LPG-Vorsitzenden gesagt habe, sie 
sollten selber handeln.
In der von mir vorgelegten SED-Zeitung „Volksstimme“ 
vom 26. 2. 1060 ist unter der Überschrift „Bottmersdorf 
vollgenossenschaftlich“ berichtet worden, daß am 23. 2. 
1960 sich nach „individuellen Aussprachen“ die letzten 
drei bäuerlichen Betriebe G. A., H. K. und E. K. bereit 
erklärt hätten, der LPG „Wohlstand“ beizutreten. Wie 
es zu meinem Beitritt in die LPG — Typ 3 — gekommen 
ist, habe ich schon dargestellt.

G. A. hat man ebenfalls durch ein Strafverfahren zum 
Beitritt genötigt. Er soll auf einer Gemeindeversamm
lung Ende Januar oder Anfang Februar 1960 zu dem 
SSD-Spitzel Reichelt gesagt haben, er hänge die Jacke 
nach dem Wind. Reichelt hatte diese Äußerung weiter 
gemeldet. A. sollte daraufhin festgenommen werden, 
wenn er sich nicht zum Beitritt in die LPG entschließt. 
Unter diesen Umständen hat sich A. dazu entschlossen. 
Wie das gegen ihn eingeleitete Strafverfahren ausge
laufen ist, weiß ich nicht.

Berlin-Zehlendorf, den 14. 4. 1960 gez. N. N.

Rat der Gemeinde Bottmersdorf, den 4. 9. 1959
Bottmersdorf Krs. Wanzleben

Herrn
N. N.
B o t t m e r s d o r f

Wir geben Ihnen einen Auszug aus dem Protokoll vom
4. 9. 1959 über die durchgeführte Überprüfung Ihres 
Betriebes und der durchgeführten Aussprache über Ihre 
staatlichen Verpflichtungen.
Ihre Rückstände einschließlich des Solls sind:

Getreide insgesamt: 261,03 dz
davon Brotgetreide 137,06 dz

Braugerste 90,45 dz
sonst. Getreide 33,52 dz

Kartoffeln 266,59 dz
Speisehülsenfrüchte 3,57 dz
Raps 6,22 dz
Mohn 0,92 dz
Heu 8,80 dz
Stroh 49,46 dz

Milch 20 901,— kg
Rind 4,66 dz
Schwein 7,03 dz
Geflügel 11,— kg
Wolle 28,40 kg

Sie verpflichten sich nach Abkalbung Ihrer Färsen bis 
Ende des Jahres 1000 kg Milch abzuliefern.
Weiter wollen Sie nach Erfüllung aller anderen Pro
dukte 8,50 dz Schwein zur Abdeckung von Milch dem 
VEAB anliefern.
Nach der ersten Ablieferung Schwein im Oktober dieses 
Jahres wollen Sie 2 Milchkühe bzw. 2 hochtragende 
Färsen über Zucht- und Nutzvieh erwerben.
Eine weitere Milchkuh bzw. hochtragende Färse wird 
im April-Mai 1960 von Ihnen noch zugekauft.
Ihren Ausdrusch des Getreides wollen Sie absprache- 
gemäß am Dienstag, dem 8. 9. 1959 beenden. Das ge
samte Soll einschl. Rückstand Getreide wollen Sie bis 
zum 10. 9. 1959 beim VEAB Wanzleben abgeliefert 
haben. Bis zum 10. 10. d. J. sind die 7,13 dz Ölsaaten 
mit Schweinefleisch zu erfüllen.
In der Absprache verpflichteten Sie sich, Ihren Betrieb 
vorbildlich zu führen, damit Sie Ihre staatlichen Ver
pflichtungen termingerecht und in voller Höhe in allen 
Erzeugnissen erfüllen können.

gez. Tröger 
Bürgermeister
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